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Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Breitenwang vom 

04.06.2019 über die Erhebung von Kanalbenützungsgebühren 
 
 

Auf Grund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 106/2018, wird verordnet: 
 
 
 

§ 1 Kanalbenützungsgebühren 

 
(1) Die Gemeinde Breitenwang erhebt Kanalbenützungsgebühren als Anschlussgebühr und als laufende 
Gebühr. 
(2) Im Falle der Errichtung von Anlageteilen, die zur Verbesserung der Kanalisationsanlage des gesamten 
Versorgungsgebietes dienen, wie z.B. die Errichtung von neuen 
Sammelkanälen oder einer Abwasserreinigungsanlage, auch wenn solche Anlageteile  
regional gebaut werden, kann die Gemeinde eine Erweiterungsgebühr vorschreiben. 
 
 
 

§ 2 Anschlussgebühr 
 

(1) Die Anschlussgebühr bemisst sich im Fall eines Neubaus nach der Baumasse der auf dem Grundstück 
stehenden Gebäude, im Fall einer Änderung eines bestehenden Gebäudes, durch die dessen Baumasse 
vergrößert wird, nach der zusätzlich geschaffenen Baumasse; die Baumasse ist jeweils nach § 2 Abs.5 des 
Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetzes 2011 (TVAG 2011), LGBl. Nr. 58, zuletzt 
geändert durch LGBl. Nr. 134/2017, zu ermitteln. War die Baumasse eines abgebrochenen oder zerstörten 
Gebäudes bereits Grundlage für die Vorschreibung einer Anschlussgebühr, so ist diese in Abzug zu bringen.  
(2) Nicht zu berücksichtigen sind Gebäude wo kein Kanalanschluss besteht. 
(3) Bei landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden und entsprechend genutzten Gebäudeteilen ist die tatsäch-
lich vorhandene Baumasse zu halbieren und diese als Bemessungsgrundlage heranzuziehen, sofern keine 
Ausnahme im Sinne des Abs. 2 vorliegt. Im Falle von Gebäuden oder Gebäudeteilen für Laufställe ist die 
tatsächliche Baumasse nur zu einem Viertel anzurechnen.  
(4) Verlieren landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude und entsprechend genutzte Gebäudeteilen diesen Ver-
wendungszweck durch bauliche Änderungen, so gilt dies als Vergrößerung der Baumasse im Ausmaß der 
Hälfte, im Falle von Gebäuden oder Gebäudeteilen für Laufställe im Ausmaß von drei Vierteln, der tatsächli-
chen Baumasse. Als Vergrößerung der Baumasse nach Abs.1 gilt weiters eine Änderung des Verwendungs-
zweckes von Gebäuden, für die eine Anschlussgebühr nach Abs. 2 bisher nicht entrichtet wurde. 
(5) Die Anschlussgebühr beträgt einmalig 5,70 Euro pro Kubikmeter umbautem Raum.  
(6) Der Gebührenanspruch entsteht mit dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die gemeindeei-
gene Kanalisationsanlage, im Fall von baulichen Erweiterungen auf einem bereits angeschlossenen Grund-
stück mit der Vollendung des entsprechenden Bauvorhabens. Als tatsächlich angeschlossen gilt ein Grund-
stück ab erstmaliger Benützbarkeit des Kanals. 
 
 
 

§ 3 Bemessungsgrundlage und Höhe der Anschlussgebühr 
 

A) Bemessungsgrundlage und Höhe der Anschlussgebühr für Abwässer: 
1. Bemessungsgrundlage für die Anschlussgebühr ist die Baumasse gemäß § 2 Abs.4 des Tiroler Verkehrs-
aufschließungsabgabengesetzes, LGBl. Nr. 22/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 58/2011, so-
fern keine Ausnahme im Sinne des Punktes 3. vorliegt. Bei landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden und 
entsprechend genutzten Gebäudeteilen ist die tatsächlich vorhandene Baumasse zu halbieren und diese als 
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Bemessungsgrundlage heranzuziehen, sofern keine Ausnahme im Sinne des Punktes 3. Vorliegt. Das Aus-

maß der Dachflächen und befestigten Plätzen in Quadratmeter (m²) ist als Bemessungsgrundlage für den 
Anschluss an den Reinwasserkanal heranzuziehen. 
2. Die Anschlussgebühr für Abwässer beträgt € 5,70 inklusive 10 % Ust. pro m³ der Bemessungsgrundlage;  
3. Von der Anschlussgebühr ausgenommen sind: 
• Ställe, Scheunen in Holzbauweise, Tennen in Holzbauweise, Städel in Holzbauweise, Silos und Fahrsilos, 
begehbare und nicht begehbare Folientunnels, 
• Bienenhäuser, Hundezwinger, Gartenhäuser, jedoch nur, sofern diese nicht mit einem Kanalanschluss 
ausgestattet werden, 
• überdachte Holzunterstände (Holzlegen) und Schuppen, die zur Gänze aus Holz errichtet werden (kein 
Mauerwerk) und ausschließlich der Lagerung von Holz dienen - nicht umfasst von dieser Ausnahme sind 
jedoch Nebengebäude wie Geräteschuppen, Garagen, Carports (sofern eine Baumasse im Sinne des Punk-
tes 1. gegeben ist); 
4. Für die Ableitung von Niederschlagswässer der im Trennsystem geführten Kanalanlagen (§ 2 Abs. 3 und 
4 des Tiroler Kanalisationsgesetzes LGBl.Nr- 40/1985), wird für den Quadratmeter verbaute Fläche eine 
Anschlussgebühr von € 10,00 zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer festgelegt. 
 
 

 
§ 4 Bemessungsgrundlage und Höhe der laufenden Kanalbenützungsgebühr 

 
1. Die Bemessung der Kanalbenützungsgebühr für häusliche Abwässer erfolgt nach dem tatsächlichen 
Wasserbezugsverbrauch laut Wasserzähler. Erfolgt jedoch der Wasserbezug ohne Wasserzähler wird eine 
Mindestmenge von 45 m³ pro Person und Jahr verrechnet. 
2. Die Kanalbenützungsgebühr für Abwässer beträgt € 2,23 inklusive 10% Ust. je m³ Wasserverbrauch. 
3. Wird eine Regenwassernutzung – Grauwasserkreislauf – (zB für die Sanitäranlagen zur Spülung, etc.) 
verwendet, ist der gesamte Grauwasserkreislauf, welcher häuslich verwendet wird, über einen Kaltwasser-
zähler zu führen und entsprechend den Punkten 1 und 2 zu vergebühren. 
 
 
 

§ 5 Freimengen von der Kanalbenützungsgebühr 
 

1. Für landwirtschaftliche Betriebe mit Schaf- und Ziegenhaltung werden pro Großvieheinheit  
9 m³, bei Rinder- und Pferdehaltung 15 m³, bei den Kanalgebühren in Abzug gebracht. Die Großvieheinhei-
ten werden nach den Richtlinien der Landeslandwirtschaftskammer - unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Ergebnisses der letzten Viehzählung - errechnet. Bei beiden Varianten ist jedoch eine Mindestmenge pro 
Person von 35 m³ für die Kanalbenützung zu berücksichtigen. 
 
 
 

§ 6 Bemessungsgrundlage und Höhe der Erweiterungsgebühr 
 

1. Als Bemessungsgrundlage für die Erweiterungsgebühr gilt § 3 A) Punkt 1. und 3. dieser Gebührenord-
nung sinngemäß. 
2. Die Höhe der Erweiterungsgebühr wird vom Gemeinderat festgesetzt. 
 
 
 

§ 7 Gebührenschuldner 
 

Zur Entrichtung der Gebühren sind die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke verpflichtet. Miteigen-
tümer haften zur ungeteilten Hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel der Gemeinde in Kraft. 

Für bereits mit einer Regenwassernutzung im Sinne des § 4 Abs. 3 ausgeführte Objekte entsteht die Ver-

pflichtung zum Einbau eines Kaltwasserzählers mit Inkrafttreten dieser Verordnung.  

 
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel der Gemeinde in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung (Kanalgebührenordnung, 12.02.2009) außer Kraft. 

 

 

 

 

Für den Gemeinderat:  

Der Bürgermeister:  
 
 

 
 

 

Kundgemacht: 21.06.2019 

Abgenommen: 21.07.2019 


